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Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freundinnen und 
Freunde haben am 21. September 1995 an mich eine schriftliche 

Anfrage mit der Nr. 1914/J betreffend laufende Umweltsch~den 

durch Leitungsbrüche bei Salinen AG gerichtet. Auf die - aus 
Gründen der besseren Übersichtlichkeit - in Kopie beige

schlossene Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Einer mir im März 1995 von e1ner betroffenen Bürgerin über

mittelten kurzen Sachverhaltsdarstellung ist zu entnehmen, 

daß es mehrmals - im Jahre 1991 letztmalig - 1n einem be

stimmten Bereich der Soleleitung zu Soleaustritten gekommen 

ist. Die Umweltkontrollabteilung meines Ressorts wurde von 

mir mit zusätzlichen Erhebungen beauftragt, konnte aber keine 

Anhaltspunkte feststellen, die auf die in der Anfrage ange

sprochenen "laufenden Soleaustritte" hinweisen würden. 

ad 2 bis 5 

Da mein Ressort erst nachträglich von den Soleaustritten in 

Kenntnis gesetzt worden war, verfüge ich über keine entspre

chenden Unterlagen, um die seinerzeitigen Soleaustritte in 
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Folge von Leitungsgebrechen zu terminisieren bzw. quantifi

zieren zu können. Es entzieht sich auch meiner Kenntnis, in 

welchem Umfang Entschädigungszahlungen geleistet wurden. 

wie der der Anfrage beiliegenden Kopie eines Artikels der 
OÖ-Nachrichten vorn 20.7.1995 zu entnehmen ist, veranlaßte die 
Österreichische Salinen Aktiengesellschaft im Jahre 1993 die 

Sanierung der Hausbrunnen. 

Ergänzend dazu ist festzuhalten, daß dem meinem Ministerium 

zur Kenntnis gebrachten Zwischenbericht des Ergebnisses der 
vorn Bundesamt für Agrarbiologie durchgeführten Bodenuntersu

chungen zu entnehmen ist, daß die Pflanzenverträglichkeits

prüfung der geprüften Böden bis zu einer Tiefe von rund 1 
Meter wieder normale Werte ergab, sodaß keine bleibende Schä

digung oder aktuell feststellbare Beeinträchtigung des Pflan

zenwuchses mehr zu erwarten ist. 

ad 7 und 8 

Da meinem Ministerium bis dato keine Beschwerden zur Kenntnis 

gebracht wurden, die auf Brüche der Soleleitung nach dem 

Jahre 1991 hinweisen würden, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht von einer generellen Steigerung der Bruchanfälligkeit 

der Soleleitung gesprochen werden. 

Die Prüfung der Frage, ob dem Berechtigen Sicherheitsrnaßnah

men aufzutragen sind, obliegt in diesem Fall der zuständigen 

Berghauptmannschaft. 
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Bereits im Jahre 1991 wurden die Leitungsstränge mit Druck

überwachungsgeräten ausgestattet, die bei Abweichungen vom 

SolIdruck die Meßwarte in Ebensee alarmieren würden. 

Im Sinne der Anregung meiner Umweltkontrollabteilung hin

sichtlich des präventiven Umweltschutzes, beauftragte nunmehr 

die Berghauptmannschaft Salzburg die Österreichische Salinen 

AG, einen technischen Bericht eines zivil ingenieurs für Bau

wesen über den Gesamtzustand der Soleleitung vorzulegen, der 

ebenso wie das Gutachten des Bundesamtes für Agrarbiologie 

bei den weiteren Maßnahmen der Bergbehörde Berücksichtigung 

finden wird. 

ad 10 

Aufgrund der Regelung des § 203 Abs. 2 des Berggesetzes 

(BergG) 1975 hat die Berghauptmannschaft in den in § 203 

geregelten Fällen Erhebungen durchzuführen, wenn dies der 

Bundesminister für Umwelt verlangt. 

ad-11 

Da die Berghauptmannschaft Salzburg bereits ein Verfahren im 

Sinne des § 203 BergG eingeleitet hatte, bevor mein Ressort 

mit dieser Angelegenheit befaßt wurde, ergibt sich meiner 

Ansicht nach derzeit keine Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit, 

ein inhaltlich gleiches Verfahren zu beantragen, da dies zu 

keiner Beschleunigung oder inhaltlichen Änderung des bereits 

laufenden bergbehördlichen Verfahrens beitragen bzw. führen 

würde. Dies schließt aber eine spätere anlaßbezogene Antrag
steIlung auf Grundlage des § 203 Abs. 2 BergG nicht aus. 
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BEILAGE 

Aus diesem Grund richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister 
für Umwelt folgende schriftliche 

ANFRAGE: 

1. Sind dem Umweltminister die laufenden L!.irungsbruche bei der Salinen AG 
bekannr? 

. 2. Wann genau ist es bei der Salinen AG ~eit 1980 zu l..eitungsbruchen mit 
umfangreichem Soleaustrin gekommen? 

o. 

3. Welche Solemengen traten dabei jeweils aus? 

4. Welche konkreten Umweltbeeinträchtigungen wurden dadurch verursacht? 

5. Welche konkreten Entschädigungszahlungen fielen dafür ff1r das Unternehmen 
an'? 

\l,'it: wurden dil.!~~ Ulllwd(b~intrd.;.:htigllngl:n imjcwdligcn Eim.df<JlI ... anic:n? 

7. Ist eine generelle Sleigcnmg der Bnlchallt:i11igkcit dcr Soh.:h:ilungl!n zu 
verzeichnen? 

8. Wenn ja. welche Maßnahmen wc:rdC:1l d;ig~gt!n geselzt'! 

9. Werden entsprechende Auflagen für das Umemchmcll geplant. UIll eitle 
verbesserte Ahsicherung der Soleleitungen zu enllöglichen: 

1 Q. Welche rechtlichen Möglichkeitc:n des Beantragells von Sanierungsschrilten im 
Rahmen des Berggesetzes besitzt der Umweltminisler? 

11. Welche konkreten Schritte in Richtung Antragsrecht auf Sanierungsmaßnahmen 
wurden im Fall der Soleleitungen der Salinen AG vom Umweltminister zu 
welchem konkreten Tenn in , mit welchem konkreten Inhalt und welchen 
konkreten Konsequenzen gesetzt'? 
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